
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Maßgebliche Vertragsgrundlage für den auszuführenden 

Auftrag sind vorrangig individuelle Vereinbarungen sowie 

nachrangig die nachstehenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen Diese haben allerdings Vorrang vor 

abweichenden Bedingungen des Bestellers. 

Alle Vertragsabreden sollen schriftlich, in elektronischer Form (§ 

126 a BGB) oder in Textform (§126b BGB) erfolgen. 

Bei allen Bauleistungen einschließlich Montage gilt die 

„Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB in der 

Vertragsabschluss gültigen Fassung. 

Auftragsannahme 

Bis zur Auftragsannahme sind alle Angebote freibleibend. 

Weicht der Auftrag des Auftraggebers vom Angebot des 

Auftragnehmers ab, so kommt ein Vertag in diesem Falle erst 

mit der Bestätigung des Auftragnehmers zustande. Das Angebot 

bleibt in allen Teilen geistiges Eigentum des Auftragnehmers. 

Die Weitergabe oder sonstige Verwendung ist nur mit seiner 

ausdrücklichen Genehmigung gestattet. 

Wird die vom Auftragnehmer geschuldete Leistung durch 

höhere Gewalt, rechtmäßigen Streik, unverschuldetes 

Unvermögen auf Seiten des Auftragnehmers oder eines seiner 

Lieferanten sowie ungünstige Witterungsverhältnisse verzögert, 

so verlängert sich die vereinbarte Leistungsfrist um die Dauer 

der Verzögerungsgrundes unter Berücksichtigung 

angemessener Organisations- und Rüstzeiten fortzuführen. 

Gewährleistung 

Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Abnahme und ist die 

Frist, innerhalb derer Mängel an der Leistung geltend gemacht 

werden können (Verjährungsfrist). Der Auftragnehmer 

übernimmt die Gewähr dafür, dass die Leistungen nach den 

vertraglichen Vereinbarungen und nach den allgemein 

anerkannten Regeln der Technik ausgeführt werden. Für 

Leistungsstörungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch, 

Beschädigung oder durch Bearbeitung durch Dritte oder 

sonstige, nicht vom Auftragnehmer zu vertretende Umstände 

hervorgerufen sind, haftet dieser nicht. Verschleiß und 

Abnutzungserscheinungen, die auf vertragsgerechtem 

Gebrauch und/oder natürlicher Abnutzung beruhen, sind keine 

Mängel. Sie können bereits vor Ablauf der Verjährungsfrist 

eintreten. Dies betrifft insbesondere elektrische und 

mechanische Antriebsteile. 

Grundsätzlich gelten die Verjährungsfristen nach § 634 a BGB. 

Offensichtliche Mängel müssen jedoch innerhalb von zwei 

Wochen nach Lieferung der Ware oder Abnahme der Leistung 

schriftlich gerügt werden. Nach Ablauf dieser Frist können 

Mängelansprüche wegen offensichtlicher Mängel nicht mehr 

geltend gemacht werden. 

Kommt der Auftragnehmer einer Aufforderung des 

Aufraggebers zur Mängelbeseitigung nach und a) gewährt der 

Auftraggeber den Zugang zum Objekt zum vereinbarten 

Zeitpunkt nicht oder b) liegt ein Mangel am Werk objektiv nicht 

vor und hat der Auftraggeber diesbezüglich schuldhaft 

gehandelt, hat dieser die Aufwendungen des Auftragnehmers 

zu ersetzen , Mangels Vereinbarung gelten die ortsüblichen 

Sätze. 

Versuchte Instandsetzung 

Wird der Auftragnehmer mit der Instandsetzung eines 

bestehenden Objektes beauftragt (Reparaturauftrag) und kann 

das Objekt nicht instand gesetzt werden weil a) der 

Auftraggeber den Zugang zum Objekt um vereinbarten 

Zeitpunkt nicht gewährt oder b)der Fehler/Mangel trotz 

Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik nicht 

gefunden werden oder nach Rücksprache mit dem Auftraggeber 

nicht wirtschaftlichen sinnvoll beseitig werden kann, ist der 

Auftraggeber verpflichtet, die Aufwendungen des 

Auftragnehmers zu ersetzen, sofern nicht die  

 

Undurchführbarkeit der Reparatur in dessen 

Verantwortungsbereich fällt. 

Abschlagzahlungen 

Ist kein individueller Zahlungsplan vereinbart, kann für 

Teilleistungen in Höhe des Wertzuwachses eine 

Abschlagszahlung verlangt werden. Dies gilt auch für die 

Bereitstellung von Materialien,  Stoffen oder Bauteilen. 

Wesentliche Mängel berechtigen den Auftraggeber nur zum 

Einbehalt in Höhe des zweifachen voraussichtlichen 

Mängelbeseitigungsaufwandes. 

Zahlungsbedingungen 

Ist die vertragliche Leistung vom Auftragnehmer erbracht und 

abgeliefert bzw. abgenommen, so ist die Vergütung nach 

einfacher Rechnungslegung sofort fällig und ohne Skontoabzug 

zu zahlen, sofern nichts anderes vereinbart ist. Für erforderliche 

oder notwendige Arbeitsstunden in der Nacht, an Sonn- oder 

Feiertagen werden die ortsüblichen Zuschläge berechnet.  

Technische Hinweise  

Der Auftraggeber wir darauf hingewiesen, dass seinerseits an 

den eingebauten Bauteilen in der Regel Wartungsarbeiten 

durchzuführen sind. Diese Arbeiten gehören nicht zum 

Auftragsumfang, wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart. 

Unterlassene Wartungsarbeiten können die Lebensdauer und 

Funktionstüchtigkeit der Bauteile beeinträchtigen, ohne dass 

hierdurch Mängelansprüche gegen den Auftragnehmer 

entstehen. 

Unwesentliche, zumutbare, Abweichungen in den 

Abmessungen und Ausführungen, insbesondere bei 

Nachbestellungen, bleiben vorbehalten, soweit diese 

unvermeidbar oder üblich sind. 

Eigentumsvorbehalt 

Gelieferte Gegenstände bleiben bis zur vollen Bezahlung der 

Vergütung Eigentum des Auftragsnehmers. 

Der Auftraggeber ist verpflichtet, Pfändungen der 

Eigentumsvorbehaltsgegenstände dem Auftragnehmer 

unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die Pfandgläubiger von 

dem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten. Der Auftraggeber ist 

nicht berechtigt, die Ihm unter Eigentumsvorbehalt gelieferten 

Gegenstände zu veräußern, zu verschenken, zu verpfänden oder 

zur Sicherheit zu übereignen. 

Werden Eigentumsvorbehaltsgegenstände als wesentliche 

Bestandteile in das Grundstück des Auftraggebers eingebaut, so 

tritt der Auftraggeber schon jetzt die aus einer Veräußerung des 

Grundstückes oder von Grundstücksrechten entstehenden 

Forderungen in Höhe des Rechnungswertes der 

Eigentumsvorbehaltsgegenstände mit allen Nebenrechten n 

den Auftragnehmer ab. Der Auftraggeber verpflichtet sich, bei 

Nichteinhaltung der vereinbarten Zahlungstermine und ohne 

Vorliegen eigener Leistungsverweigerungsrechte, dem 

Auftragsnehmer die Demontage der Gegenstände, die ohne 

wesentliche Beeinträchtigung des Baukörpers ausgebaut 

werden können, zu gestatten und ihm das Eigentum an diesen 

Gegenständen zurück zu übertragen. Die Kosten der 

Demontage gehen zu Lasten des Auftraggebers. 

Schlussbestimmung  

Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen – gleich aus 

welchem Rechtsgrund – unwirksam sein oder werden, so wird 

dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

berührt. 

Erfüllungsort für Leistungen aus diesem Vertrag ist unser 

Firmensitz. 


